
1. Satzung zur Änderung der Satzung zum Schutz des Baumes der Gemeinde 
Emleben 

 
 

§ 1 
Änderung der Satzung 

 
In § 1 – Anwendungsbereich 
 
wird in Abs. 5 nach Nr. 2 neu hinzugefügt: 
 
„Nr. 3. Alle Arten von Nadelbäumen.“ 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Emleben, d. 19.03.2014 
 
 
Stötzer 
Bürgermeister                              Siegel  
 

 


